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(No. 1954.) Allerböchse Kabinettzerder vom 17. November 1888., burch welche des Königs

Masestät der Seade Reisen, im Großherzogthume Posen, die revidirte

Seädtreordnung vom 17. März 1831. zu verleihen geruht haben.

A#- Ihren Bericht vom 21. v. M. will Ich der Mediarstade Reisen, im

Großberzogthum Posen, dem Wunsche derselben gemdß, die revidirte Städte-
Ordmmg vom 17. März 1831., mit Ausschluß des in der dorilgen Provinz nicht

amwendbaren zehnten Titels, verleihen und ermächtige Sie, den Ober-Präsidenten
der Provinz mit deren Einführung zu beauftragen.

Berlin, den 17. November 1838.

Friedrich Wilhelm.

An den Staateminister v. Rochow.

(No. 1935.) Verordnung, die Ergänzung und Erweiterung des H. 4. der Städteordnung vom

19. November 1808. hinsichtlich des städtischen Gemeindebezirks becreffend.

D. d. vom 20. November 1838.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden, Konig von

Preußen rc. 2c.

Da Unsere getreuen Stände des Herzogthums Schlesten, der Grasschaft Glatz
und des Markgrasthums Ober-Lausitz darauf angetragen haben, daß die im
&amp;. 4. der Städteordnung vom 19. November 1808. hinsichtlich des städtischen

Gemeindebezirks enthaltene Bestimmung nach den im §. 6. der revidirten Städte-

Ordnung ausgenommenen Worschriften ergänzt und ausgedehnt werden möge,
so verordnen Wir, diesem Antrage entsprechend, auf den Bericht Unsers Staats-
Ministerii, für die zu dem gedachten ständischen Verbande gehörigen Landes-

theile Folgendes:
1.

Wenn es nach den örtlichen Verhältnissen zweckmäßig ist, so können so-
wohl Grundstücke, welche zu dem Stadtbezirke zeither nicht gehört haben, aber
entweder von der städtischen Feldmark umschlossen sind, oder doch in Verbin-

dung mitl derselben stehen, zum Stadtbezirke gelegt, als auch Grundstücke, wel-
che dazu gehört haben, davon getrennt werden. Die Vereinigung und Tren-
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nung kann sowohl von der Stadebehsrde nach dem Wunscheder Betheiligten
verfügt, als auch von dieser selbst in Antrag gebracht werden. Im letztern Falle
ist autzer der Uebereinkunft der Betheiligten die Genehmigung der Regierung

nothwendig. Die Veränderung trisst auch jedesmal die Bewohner der Grund-
stücke. In allen Fällen einer solchen Vereinigung oder Trennung muß aber,
so weit es nöthig ist, zwischen den Betheiligten eine Auseinandersetzung,und zwar
lediglich im Verwaltungswege, erfolgen.

2.

Wenn die Vereinigung oder Trennung von der Behorde aus Grunden

des offentlichen Wohls verfugt wird, so sollen ebenfalls zuvorderst gutliche Ver-
einigungen versucht, und solche, wenn nicht wesentliche Bedenken entgegenstehen,

bestätigt werden. Kommt aber eine solche Vereinigung nicht zu Stande, so

steht Unserm Minister des Innern und der Polizei die Entscheidung nach den
Grundsatzen des Rechts und der Billigkeit zu. Derselbe hat auch uber die

Verfahrungsweise bei solchen Auseinandersetzungen besondere Instruktionen zu
erlassen.

Berlin, den 20. November 1838.

¶. S.) Friedrich Wilhelm.
Friedrich Wilhelm, Kronprinz.

Frh. v. Altenstein. Graf v. Lottum. v. Kamptz. Muhler. v. Rochow.

v. Nagler. v. Ladenberg. Graf v. Alvensleben. Frh. v. Werther.
v. Stülpnagel

für den Kriegsminister.
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